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Vernehmlassung zur Änderung der Tierseuchenverordnung 
(16.10.2019 bis 31.01.2020) 

Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation / Amt : GastroSuisse, Verband für Hotellerie und Restauration 
 
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt :       
 
Adresse, Ort : Blumenfeldstrasse 20, 8046 Zürich 
 
Kontaktperson : Severin Hohler, Leiter Wirtschaftspolitik 
 
Telefon : 044 377 52 50 
 
E-Mail : severin.hohler@gastrosuisse.ch 
 
Datum : 31. Januar 2020 
 

Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
2. Bitte pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden. 
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 31.01.2020 an folgende E-Mail-Adresse:  

vernehmlassungen@blv.admin.ch  

mailto:mailtovernehmlassungen@blv.admin.ch


 2/3 

 
011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.7.941949 \ 205.01.00.09 

 

1 Allgemeine Bemerkungen  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 GastroSuisse vertritt als grösster Branchenverband der Schweiz rund 20'000 Mitglieder (Hotels, Restaurants, Cafés, Bars etc.) in allen 

Landesgegenden und fördert das Image, die Berufsausbildung sowie die Qualität der Branche. 

 GastroSuisse begrüsst die Anpassungen der Tierseuchenverordnung. Sie dürften zu einer wirkungsvolleren Bekämpfung von hochansteckenden 

und anderen Seuchen beitragen. Dazu zählen insbesondere die Aufnahme der Moderhinke als „zu bekämpfende Seuche“ und das nationale 

Programm zu deren Bekämpfung.  

 Die Einführung einer Gesundheitsüberwachung für Aquakulturbetriebe wird unterstützt (Art. 23). Aufgrund mangelnder Begriffseingrenzung 

empfiehlt GastroSuisse bei diesem Artikel jedoch eine Präzisierung (Art. 23 Abs. 1).  

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Änderung der Tierseuchenverordnung Stellung nehmen zu dürfen, und für die Berücksichtigung der Position von 

GastroSuisse. 
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Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

   
Artikel Kommentar / Bemerkungen Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) 

Art. 23 Abs.1 

Bst. a 

Die von GastroSuisse vorgeschlagene Präzisierung (in Rot) schafft mehr 

Klarheit darüber, welche Betriebe vom Tierarzt einmal pro Jahr geprüft 

werden müssen.   

„Betriebe, die lebende Fische aus dem Ausland zur 

Zucht oder zur lebenden Abgabe importieren;“  

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 
 


